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 Veröffentlicht am 30.05.1988

Index

UStG

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §3 Abs1

Rechtssatz

Wenngleich die Verscha6ung der Verfügungsmacht zwar meist mit der Übertragung des Eigentums iSd bürgerlichen

Rechts zusammenfällt, ist dies jedoch nicht stets der Fall, denn der Begri6 "Verfügungsmacht" ist ein eigenständiger

Begriff des USt-Rechtes (Hinweis E 10.2.1976, 2159/74).
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